
Beschluss  

 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der Richtlinien über 
künstliche Befruchtung (KB-RL): Erforderliche 
Laboruntersuchungen und Gültigkeit der 
Testergebnisse 

Vom 21. August 2014 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 21. August 2014 beschlossen, 
die Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über ärztliche 
Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung (KB-RL) in der Fassung vom 14. August 1990 
(Bundesarbeitsblatt Nr. 12 vom 30. November 1990), zuletzt geändert am 18. Oktober 2012 
(BAnz AT 17.12.2012 B2), wie folgt zu ändern: 

 

I. In Nummer 12.1 wird die Angabe 

 

„vor jeder Keimzellgewinnung sowie zusätzlich Anti-HIV-1,2 bei beiden Partnern vor 
erstmaligem Beginn des Reproduktionsfalls. Die Befunde der Untersuchungen 
müssen zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verwendung oder Lagerung der Zellen 
vorliegen.“ 

 

ersetzt durch die Angabe 

 

„innerhalb von drei Monaten vor der ersten Keimzellgewinnung und bei nachfolgender 
Keimzellgewinnung, soweit diese in derselben Partnerschaft zu einem Zeitpunkt 
erfolgt, der 24 Monate nach der ersten oder einer erneuten Laboruntersuchung 
gemäß erstem Halbsatz liegt. Die Befunde der Untersuchungen müssen bei der 
Gewinnung, Verarbeitung, Verwendung oder Lagerung der Zellen vorliegen.“. 

 

II. Die Änderung der Richtlinien tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
in Kraft.  
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Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 21. August 2014 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hecken 
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